






Wir sind da! Selbstverständlich.

1.3

Auch befanden sich häufig Latrinen – das „heimlich Gemach“ – in oder an den
Häusern. Von Zeit zu Zeit mussten die Fäkalgruben geleert werden, was eine
äußerst unangenehme und wegen der Gase gefährliche Arbeit war, die häufig
zu den Pflichten des Scharfrichters gehörte. 
Einige Städte ordneten schon im Mittelalter Mindestabstände von Latrinen
und Misten zu Brunnen an und forderten deren Verkleidung mit Lehm, da der
Zusammenhang zwischen Gesundheit und sauberem Trinkwasser erkannt wurde.

Im Mittelalter nahmen mit der wachsenden Bevölkerungszahl und der
städtischen Enge auch die Umweltprobleme zu. Abfälle wurden auf
die Straße geworfen, Misthaufen verwandelten die Straßen in einen
kaum passierbaren Morast. Eine Unterscheidung von Abwasser und
Abfall im heutigen Sinne gab es nicht, alles war „Unrat“ und „Unflat“. 
Die hygienisch unbefriedigenden Zustände führten immer wieder zu
Seuchen und Epidemien, da Verunreinigungen durch Bakterien bis ins
19. Jahrhundert nicht bekannt waren.
Aufgrund der eher bescheidenen Regelungen zur Abfallentsorgung,
die meist auch nicht eingehalten wurden, begann man bereits im  
14. Jahrhundert in verschiedenen Städten Europas, eine Sammlung
der Abfälle und Fäkalien sowie die Straßenreinigung zu organisieren.
Dies funktionierte aber nur im Rahmen von Großreinigungen, vor allem
zu Zeiten, „wo viel Herrschaft herkommen“.

Trippen für die morastigen Straßen

Städtische Notdurfterker über dem Fluss

Straßenkehrer mit „Stöckelschuhen“, ca. 1434

Handwerker und anderes Gewerbe durften
sich oft nur in bestimmten Stadtteilen an-
siedeln, um in den „Wohngebieten“ Lärm
und Gestank zu vermeiden und eine
schnelle Abfallbeseitigung, z.B. durch
Fließ  gewässer, sicherzustellen. 
Die Schlachter und Abdecker  wurden
gänzlich vor die Stadt verbannt. 

Eine wirksame Müllabfuhr hielt erst ab
der 2. Hälfte des 19. Jahrhunderts Einzug
in die Städte Deutschlands. Im ausgehen-
den Mittelalter gab es, z.B. in Göttingen,
ein „Dreckgeld“ (eine Müllgebühr), das
für die Abfallbeseitigung erhoben wurde.
Straßenkehrer gab es ab dem Mittelalter.
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1.4

Heute wie damals musste eine Vielzahl von Gesetzen
und Ordnungen das Miteinander regeln. Da sich jedoch
fast niemand an die Vorschriften hielt, war lange Zeit
keine Besserung in Sicht. Auspeitschen, die Galeere,
Verlust der Ehre, Geldstrafen halfen oft nicht, die Zustände
grundlegend zu verbessern. 
Diese Vorschriften galten oft nicht nur für die Stadt, 
sondern manchmal auch für das ländliche Umland.

„Jeder, der sein Nachtgeschirr
auf die Straße entleere oder
seinen Unrat nicht zu den
hierfür ausersehenen Plätzen
bringt, wird auf die Galeere
geschickt oder durch die 
Straßen gepeitscht.“
Neapel 15. Jahrhundert

Vor dem regelmäßigen Kehren müßte selbstverständlich
eine Anfeuchtung der Straßen erfolgen.
Remscheider Regelung zur Müllabfuhr 1909

Die Abfuhr an und für sich, soll so
wenig wie möglich belästigen und
rasch vor sich gehen.
Remscheider Regelung zur Müllabfuhr 1909

„Kot und Unflat vor den Türen ist binnen drei Tag
wegzuführen. Unsaubres aus dem Hause gießen,
wird man auch mit Strafe büßen.“
München 1350

„Befehl des Königs Friedrich Wilhelm I.,
die Unrathaufen, die sich vor Fenster
und Türen der Häuser ansammelten, 
zurück in die Wohnungen zu schaufeln.“
Berlin 1772

„Noch weniger solle sich jemand unterstehen, 
Nachtszeit an die öffentlichen Plätze, (...) Scherben,
alte Häfen, Federn oder ander Unreinigkeit zu tragen.“
Schweinfurt 1780

An den Reinigungstagen ist der zusammengefegte
Kehricht direkt mittels Kippwagen abzufahren.
Remscheider Regelung zur Müllabfuhr 1909

„Alle Bürger sind verpflichtet, mindestens
4 mal im Jahr Gerümpel, Tierkadaver und
„jeglichen Abfall“ von den Grundstücken
zu entfernen.“
Hamburg 1560
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